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14. Juni 1981 : Überraschung und Freude-
aber noch lange nicht am Ziel

Das Schweizervolk hat die Vorlage «Gleiche
Rechte für Mann und Frau» mit 797 679
(60,3%) Ja gegen 526 950 (39,7%) Nein
deutlich angenommen. Zürich stand mit 63
Prozent Ja-Stimmen an neunter Stelle (nach
Genf, Jura, Baselstadt, Waadt, Baselland,
Tessin, Neuenburg und Fribourg). Sechs
Kantone und drei Halbkantone verzeichne-
ten Nein-Mehrheiten (beide Appenzell, Uri,
Schwyz, Nidwaiden, Glarus, St. Gallen,
Thurgau und das Wallis).
Dieses positive Ergebnis war nicht von vorn-
herein zu erwarten gewesen; sogar zwei der
Herren Bundesräte bezeichneten es als
Überraschung. Weit herum hatte ja, je näher
das Abstimmungsdatum rückte, Skepsis
überhandgenommen. Das «Trostwort» von

Herzlichen Dank
all jenen Mitgliedern, die uns mit Beiträ-
gen für Inserate unterstützt haben. Rund
tausend Franken (von insgesamt 2500)
sind noch vorhanden. Wir werden sie -
dies sicher im Sinn der Spenderinnen -
im bevorstehenden Wahlkampf zur Un-
terstützung von Kandidatinnen einsetzen.

Männern, dass, wenn nur alle Frauen dafür
seien, überhaupt nichts schief gehen könne,
beruhigte keineswegs. Die Kampagne der
Gegner der Vorlage ging vor allem darauf
aus, emotionale Ängste zu schüren.
Doch endlich durfte man aufatmen. Müssig
zu spekulieren, ob bei einer höheren Stimm-
beteiligung (es waren magere 33,4%) das
Resultat anders ausgefallen wäre. Denn
nach diesem 14. Juni bestimmt der als Artikel
4 Absatz 2 in die Bundesverfassung einge-
fügte Geschlechtergleichheitsartikel, dass
Mann und Frau in Familie, Ausbildung und
Arbeit gleiche Rechte haben müssen, daran
ist nicht mehr zu rütteln. Direkt folgt daraus,
dass Frauen künftig für gleiche Arbeit den
gleichen Lohn erhalten müssen wie ihre
männlichen Kollegen. Andere noch be-
stehende Ungleichheiten werden via Geset-
zesrevision des Zivilgesetzbuches beseitigt.
Ziemlich genau zehn Jahre nach der Einfüh-
rung des Frauenstimmrechts dürfen wir mit
Genugtuung feststellen, dass ein weiterer
wichtiger Schritt in Richtung Partnerschaft
der Geschlechter getan ist.
Am Ziel sind wir freilich noch lange nicht.
Noch ist es beispielsweise möglich, Frauen
in sogenannten Leichtlohngruppen billiger


	[Impressum]

